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Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten: 

Die Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelkontrollen in Pankow zeigen, dass zahlreiche Res-
taurants mit „ausreichend“ oder sogar mit „nicht ausreichend“ bewertet wurden. Das bedeu-
tet, dass die amtlichen Kontrollen bei diesen Restaurants schwere bis schwerwiegende Hygi-
enemängel nachgewiesen haben. 
Daher wird das Bezirksamt um folgende Auskunft gebeten: 

1. Was unterminnt das BA damit die schweren bis schwerwiegenden Hygienemängel in den 
Restaurants beseitigt werden? 

2. Wieviel Zeit haben die Restaurants die schweren bis schwerwiegenden Hygienemängel 
zu beseitigen? Bleiben die Restaurants in dieser Zeit geöffnet? 

3. Falls die Restaurants die schweren bis schwerwiegenden Hygienemängel nicht beseiti-
gen, welche Maßnahmen wird das BA dann ergreifen? 

  

Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelkontrollen in Pankow - was folgt daraus? 



zu 1. – 3. 

Das vom Pankower Amtstierarzt entwickelte, jetzt in seiner 4. Version vorliegende Pankower 
Smiley-System dient lediglich der Umsetzung der VO(EU) 2017/625, Art. 11 (3) zur Informa-
tion der Verbraucher über die Ergebnisse der amtlichen Kontrollen der Lebensmittelüberwa-
chung. Der Verbraucherschaft wird mitgeteilt, mit welchem Ergebnis der Betrieb die Kontrol-
le bestanden hat. Somit erhalten Verbraucher die notwendigen Informationen, um eine qua-
lifizierte Einkaufsentscheidung treffen zu können. 

Diese Veröffentlichung ist vollkommen unabhängig vom sonstigen Verwaltungshandeln. 
Wenn Verstöße festgestellt werden, erhält der Betrieb, je nach Schwere der Verstöße, ent-
sprechende Auflagen mit Terminsetzungen (Verwaltungszwangsverfahren mit Androhung von 
Zwangsgeld oder Betriebsschließung) bis wann Mängel abgestellt sein müssen. In besonders 
schweren Fällen wird eine Betriebsschließung oder Teilschließung (Beschränkung des Ange-
bots) im Sofortvollzug angeordnet und erst nach Abstellung der Mängel und Nachkontrolle 
durch die Veterinär- und Lebensmittelüberwachung darf der Betrieb wieder öffnen.  

Gleichzeitig werden je nach festgestelltem Verstoß Straf- oder Bußgeldverfahren gegen die 
Verantwortlichen eröffnet und durchgeführt. 
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